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Binnenmarktrelevanz:

Konkretisierend zu Nummer 3 Abs. 3 der NBest-EU (Anlage 1 der EU-Rahmenrichtlinie) gilt:
Binnenmarktrelevant sind Aufträge, deren geschätzter Nettoauftragswert über den nachfolgend
bestimmten Auftragswerten liegt und deren Leistungsort sich gleichzeitig innerhalb des
grenznahen Raumes befindet.
Die Nettoauftragswerte werden wie folgt festgelegt:
a)bei Bauleistungen > 1,00 % des EU-Schwellenwertes,
b)bei freiberuflichen Leistungen inkl. Baunebenkosten, sonstigen Ingenieur- oder
Architektenleistungen, Gutachter etc. sowie sonstigen Leistungen / Dienstleistungen (mit
Ausnahme der unter c) aufgeführten Leistungen) > 10,00 % des EU-Schwellenwertes,
c) bei Dolmetscher- Übersetzer- oder Cateringleistungen sowie Leistungen, die den
grenzüberschreitenden Transport von Personen zum Gegenstand haben > 1.000,00 EUR.
Der grenznahe Raum umfasst alle sächsischen Gemeinden, deren Gebiet sich vollständig
innerhalb einer Entfernung von 30 km zur polnischen oder tschechischen Grenze befindet.
Binnenmarktrelevante Aufträge sind mit einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen und unter
Angabe der wesentlichen Punkte des zu erteilenden Auftrages bekannt zu machen. Als
Nachweis der Bekanntmachung sind auf Anfrage der SAB ein Screenshot der Bekanntmachung
mit erkennbarem Datumsstempel oder Kopien der Veröffentlichung in regionalen oder
überregionalen Medien vorzulegen.
